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Art. 135a B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Im Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichtes kann die Besorgung einzelner, genau zu

bezeichnender Arten von Geschäften besonders ausgebildeten nichtrichterlichen Bediensteten übertragen

werden.

2. (2)Das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied des Verwaltungsgerichtes kann jedoch jederzeit die

Erledigung solcher Geschäfte sich vorbehalten oder an sich ziehen.

3. (3)Bei der Besorgung der im Abs. 1 bezeichneten Geschäfte sind die nichtrichterlichen Bediensteten nur an die

Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Mitgliedes des Verwaltungsgerichtes gebunden. Art. 20

Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 135a B-VG
	B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz


